
1288 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

Bericht 
des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (1248 der Beila
gen): Bundesgesetz, mit dem das Kriegsopfer
versorgungsgesetz 1957 neuerlich abgeändert 

. und ergänzt wird 

Der vorliegende Gesetzentwurf enthält im 
wesentlichen eine Erhöhung der Grundrenten für 
bestimmte Schwerbeschädigte und Witwen sowie 
eine weitere Erhöhung der Krankenversicherungs
beiträge in der Krankenversicherung der Kriegs
hinterbliebenen. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat die 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung vom 13. Mai 
1969 in Verhandlung genommen. 

Nach einer Debatte, an der sich außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten S ek a n i n a, 

Anton Schlager 
Berichterstatter 

Li bai, Me I t e r, S tau d i n ger, Ku 1 ha
n e k, lng. H ä u s e r, Alt e n bur ger und 
Voll man n sowie der Staatssekretär im Bun
desministerium für soziale Verwaltung B ü r k 1 e 
beteiligten, wurde einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Hause die Annahme der Regierungsvor
lage unter Berücksichtigung eines gemeinsamen 
Abänderungsantrages der Abgeordneten Staudin
ger, Libal und Melter betreffend die §§ 52 Abs. 4 
und 56 Abs. 2 und 3 KOVG. zu empfehlen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der 
Ausschuß für soziale Verwaltung den A n t rag, 
der Nationalrat wolle dem an g e s chI 0 s s e
n enG e set zen t w u r f die verfassungsmäßige 
Genehmigung erteilen. 

Wien, am 13. Mai 1969 

Gertrude Wondrack 
Obmann 

'/. 
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2 1288 der Beilagen 

-j. 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Kriegsopferversorgungsgesetz 
1957 neuerlidl abgeändert und ergänzt wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBl. 
Nr. 152, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 172/1957,261/1957,289/1959,319/1961,218/ 
1962, 256/1963, 282/1963, 202/1964, 305/1964, 
83/1965,7/1967, 258/1967 und 21/1969 wird wie 
folgt abgeändert und ergänzt: 

1. § 11 hat zu lauten: 

,,§ 11. (1) Die Grundrente beträgt monatlich 
bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 

30 v. H. .......................... 81 S, 
40 v. H. .......................... 110 S, 
50 v. H. .......................... 286 S, 
60 v. H. .......................... ·375 S, 
70 v. H. .......................... 586 S, 
80 v. H. ........................... 753 S, 
90 v. H. und mehr ................ 1232 S. 

(2) Die Grundrente nach Abs. 1 ist vom Ersten 
des Monates an, in dem männliche Schwer
beschädigte das 60. und weibliche Schwerbeschä
digte das 55. Lebensjahr vollenden, um 51 S zu 
erhöhen. 

(3) An die Stelle der in den Abs. 1 und 2 
angeführten Beträge treten mit Wirkung vom 
1. Jänner 1970 und in der Folge vom 1. Jänner 
eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf 
§ 63 vervielfachten Beträge." 

2. § 35 Abs. 2 bis 5 haben zu lauten: 

,,(2) Die Grundrente beträgt monatlich, 
a) insolange die Witwe erwerbsunfähig ist oder 

wenn sie das 55. Lebensjahr vollendet oder 
für wenigstens zwei waisenrentenberechtigte 
Kinder zu sorgen hat, sowie für Witwen 
nach Empfängern einer Pflegezulage oder 
Blindenzulage (§§ 18,19) 330S; 

b) insolange die Witwe für em waisen
rentenberechtigtes Kind zu sorgen hat, 
252 S; 

c) wenn die Witwe das 45. Lebensjahr voll
endet hat, 193 S; 

d) für alle anderen Witwen 110 S. 

Die wegen der Sorge für waisenrentenberech
tigte Kinder nach lit. a oder b erhöhte Grund
rente gebührt auch dann, wenn eine Waisenrente 
wegen Vollendung des 18. Lebensjahres (§ 39), 
wegen Erlangung der Selbsterhaltungsfähigkeit 
oder wegen Verehelichung der Waise (§ 41 Aös. 1 
und 2) oder wegen Ablebens der Waise weggefal
len ist oder wegfällt. 

(3) Die Zusatzrente beträgt monatlich 407 S. 
Sie ist - abgesehen von der im Abs. 7 ent
haltenen Regelung - auf Antrag und nur inso
weit zu zahlen, als das monatliche Einkommen 
(§ 13) der Witwe ohne Berücksichtigung der 
Grundrente 75 v. H. der im § 12 Abs. 2 zweiter 
Satz aufgestellten Einkommensgrenze nicht er
reicht; diese Grenze erhöht sich für jedes waisen
rentenberechtigte Kind um den Betrag der Kin
derzulage (§ 16). 

(4) Die. Zusatzrente ist insoweit zu erhöhen, 
als das monatliche Einkommen (§ 13) abzüglich 
eines Freibetrages von 246 S und ohne Berück
sichtigung der Grundrente bei Witwen nach 

Abs. 2 lit. a den Betrag von 523 S, 
Abs. 2 lit. b den Betrag von 462 S, 
Abs. 2 lit. c den Betrag von 399 S 

nicht erreicht. 

(5) An die Stelle der in den Abs. 2, 3 und 4 
angeführten Beträge treten mit Wirkung vom 
1. Jänner 1970 und in der Folge vom 1. Jänner 
eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf 
§ 63 vervielfachten Beträge." 

3. § 56 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Schwerbeschädigten, die nach Abschluß der 
Heilbehandlung infolge einer Dienstbeschädigung 
in ihrer Erwerbsfähigkeit dauernd um mindestens 
70 v. H. gemindert, arbeitsunfähig und ständig 
besonderer Wartung bedürftig sind und keine 
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1288 der Beilagen 3 

Familienangehörigen haben, die für ihre Wartung 
und Pflege sorgen können, kann auf Antrag die 
Umwandlung der Beschädigtenrente durch Unter
bringung im Kriegsinvalidenhaus in Wien oder 
in einer anderen geeigneten Einrichtung bewilligt 
werden." 

4. Im § 56 Abs. 3 haben der dritte, vierte und 
fünfte Satz zu lauten: 

"Bei Aufnahme in den Verpflegsstand des Kriegs
invalidenhauses in Wien oder in eine andere ge
eignete Einrichtung (Abs. 2) wird die umgewan
delte Beschädigtenrente zur Deckung der Kosten 
der Unterbringung verwendet. Die Pfleglinge 
haben Anspruch auf ein Taschengeld von monat
lich 390 Sj für einzelne Tage ist ein Dreißigstel 
dieses Betrages zu leisten. überdies haben die 
Pfleglinge Anspruch auf volle Betreuung und 
Versorgung mit den Lebensnotwendigkeiten." 

5. § 63 Abs. 4 und 5 haben zu lauten: 

,,(4) Die Bestimmungen der Abs. 2 und 3 
finden auf die im § 12 angeführten Beträge mit 
der Einschränkung Anwendung, daß diese 
Beträge der mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 
1969 vorzunehmenden Anpassung zugrunde zu 
legen sind. 

6. Im § 63 erhalten die bisherigen Abs. 5, 
6 und 7 die Bezeichnung 6, 7 und 8. 

7. Im § 70 hat der zweite Satz zu entfallen. 

8. § 73 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Für jeden Versicherten ist ein Durch
schnittsbeitrag in der Höhe von monatlich 74 S 
zu entrichten. Gehören mehrere Versicherte 
einem gemeinsamen Haushalt an, ist der Beitrag 
in dieser Höhe nur für den Versicherten, der 
die höchste Rente nach diesem Bundesgesetze 
bezieht, bei gleich hoher Rente nur für den älte"
sten Versicherten (Hauptversicherten) zu ent
richten; kommen für die Versicherung nur 
Waisen in Betracht, gilt die jüngste Waise als 
Hauptversicherter. Für alle übrigen Versicherten 
(Zusatzversicherte) beträgt der Durchschnittsbei
trag monatlich 15 S. Zum Beitrag für versiche
rungspflichtige Hauptversicherte (§ 68) hat der 
Versicherte einen Anteil von 25 S zu leisten. 
Den Unterschiedsbetrag auf den Versicherungs
beitrag für versicherungspflichtige Hauptver
sicherte und den Beitrag für versicherungspflich
tige Zusatzversicherte hat der Bund zu leisten. 
An "die Stelle der vorangeführten Beträge treten 
mit Wirkung vom 1. Jänner 1970 und in der 
Folge vom 1. Jänner eines jeden Jahres die unter 
Bedachtnahme auf § 63 vervielfachten Beträge." 

Artikel 11 
(5) Die Bestimmungen der Abs. 2 und 3 finden 

auf die in den §§ 11, 35 und 73 angeführten (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 
Beträge mit der Einschränkung Anwendung, daß 1970 in Kraft. 
diese Beträge der mit Wirksamkeit vom 1. Jänner (2) Mit der Vollziehung diese~ Bundesgesetzes 
1970 vorzunehmenden Anpassung zugrunde zu ist der Bundesminister für soziale Verwaltung 
legen sind." I betraut. 
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